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Antrag 

AT-30/2021 

 

Landkreis 
Limburg-Weilburg 

 

 

CDU und SPD 

 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 8. 1. November 2021 vorberatend 
Kreistag 14. 5. November 2021 beschließend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 9. 27. Juni 2022 vorberatend 
Kreistag 12. 1. Juli 2022 beschließend 
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 8. 31. Oktober 2022 vorberatend 

Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss 4. 12. Dezember 
2022 vorberatend 

Kreistag 12. 16. Dezember 
2022 beschließend 

 
Betreff: 
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des Landkreises 
Limburg-Weilburg 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag möge die Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages wie folgt beschließen: 
 
1. In § 5 Abs. 1 wird das Wort „zwei“ gestrichen und durch das Wort „drei“ ersetzt. 
 
2. Der Wortlaut von § 26 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung wird gestrichen und durch 

folgenden Wortlaut ersetzt:  
„Die Redezeit beträgt für Kreistagsabgeordnete, die Mitglied einer Fraktion sind, pro 
Redebeitrag in der Regel 5 Minuten, zur Begründung von Anträgen 10 Minuten und zur 
Begründung von Änderungsanträgen 5 Minuten. Für Kreistagsabgeordnete, die fraktionslos 
sind oder Mitglieder einer Gruppe, die keinen Fraktionsstatus hat, beträgt die Redezeit in 
der Regel 3 Minuten, zur Begründung von Anträgen 6 Minuten und zur Begründung von 
Änderungsanträgen 3 Minuten“. 

 
3. § 9 a) wird ersatzlos gestrichen. 
 
4. In § 18 wird nach Abs. 4 folgender neuer Absatz 4a eingefügt: 

„Anträge, die auf konkrete Maßnahmen und Gegenstände des öffentlichen Verkehrsraums 
bezogen sind, werden im Regelfall automatisch zur abschlie-ßenden Beratung und 
Beschlussfassung in den Ausschuss für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr verwiesen. 
Der Kreistag kann durch gesonderten Be-schluss Beratung und Beschlussfassung des 
Antrags wieder an sich ziehen“. 

 

 
Begründung: 
Zu 1.  Mit der Änderung werden die landesrechtlichen Regelungen nachvollzogen. Fraktionsstatus 

hat erst eine Gruppe ab 3 Mitgliedern. 
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Zu 2. Bei der Bemessung der Redezeit muss auch berücksichtigt werden, ob einzelne 
Kreistagsabgeordnete oder Kleinstgruppen sprechen oder ob eine große Zahl von 
Abgeordneten durch den Sprecher vertreten wird. 

Zu 3.  Nachdem die Frage der Durchführung einer Kreistagssitzung vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie voraussichtlich nicht mehr gegeben ist, kann die Sonderregelung, die nur zur 
Bewältigung der Probleme in der Pandemie eingeführt worden ist, wieder gestrichen werden. 

 
Zu 4.  Hiermit wird eine Bitte des Ältestenausschusses aus seiner Sitzung vom 02. September 2021 

nachvollzogen. 
 
 
Der Vorsitzende des Kreistages des 
Landkreises Limburg-Weilburg 
 
gez. Joachim Veyhelmann 




